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1. Definition und Besonderheit in Jemen 

Weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, FGM) bezeichnet sämtliche Verfahren, in deren 
Verlauf ohne medizinische Notwendigkeit Veränderungen an den äußeren oder inneren weiblichen Genitalien 
vorgenommen werden. 
Das Ausmaß der Verletzung der weiblichen Genitalorgane wird hierzu von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und anderen UN-Organisationen wie UNICEF in die nachfolgenden vier Haupttypen kategorisiert:1 

Typ I: Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und/oder der Klitorisvorhaut, 

Typ II: Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und der inneren Schamlippen, mit oder ohne 
Entfernung der äußeren Schamlippen, 

TYP III: Teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Geschlechtsteile mit anschließender 
Verengung der Vaginalöffnung mittels Herstellung eines bedeckten, narbigen Hautverschlusses durch 
Zusammenheften oder -nähen der Wundränder bis auf eine kleine Öffnung, sodass Urin und Menstruationsblut 
abfließen können, 

TYP IV: jegliche weiteren Praktiken, welche nicht unter Typ I bis III aufgeführt sind und Vulva und/oder Klitoris 
der Frau nachhaltig schädigen. Insbesondere Verätzen, Ausbrennen, Abschaben oder Scheuern oder das 
Auftragen nervenschädigender Substanzen.2 

Weibliche Genitalverstümmelungen, gleich welchen Typs, haben gravierende physische wie psychische Kurz- 
und Langzeitfolgen für davon betroffene Frauen. Bereits während des Eingriffs und unmittelbar danach besteht 
die Gefahr starker Schmerzen und Blutungen, damit einhergehender Infektions- und Lebensgefahr. 
Schwerwiegende Langzeitfolgen sind beispielsweise, Traumata, Probleme beim Urinieren und dem 
Geschlechtsakt, Menstruationsprobleme oder erhöhtes Komplikationsrisiko bei zukünftigen Geburten. Bei FGM 
Typ III muss häufig ein erneuter Eingriff vorgenommen werden, um den Geschlechtsakt oder Geburten zu 
ermöglichen, welche wiederum oben genannte Risiken mit sich bringen.3  

UNICEF zufolge ist in Jemen Typ II die weit verbreitetste Art der weiblichen Genitalverstümmelung. Auch FGM 
Typ IV ist jedoch in Jemen anzutreffen. Diese kommt in den Küstenregionen in Form der sog. 
Kompressionspraxis (arab. al-takmeed) vor. Hierbei wird mittels einer mit heißem Sand oder Salz gefüllten oder 
mit heißem Öl getränkten Kompresse Druck auf die weiblichen Genitalien ausgeübt. Über einen Zeitraum von 
40 Tagen bis zu vier Monaten wird die Prozedur mehrmals täglich wiederholt, um eine nachhaltige Schädigung 
der Nervenenden hervorzurufen.4 

Die Praxis von FGM wird international als Verletzung der Menschenrechte von Frauen und Kindern 
verstanden.5  

                                                                 
1  WHO World Health Organization, Fact Sheets: Female genital mutilation, letzte Aktualisierung 31.01.2025.  
2  Terre des Femmes, FGM-Typen und ihre Risiken und Folgen, letzte Aktualisierung o.D. . 
3   WHO World Health Organization, Female genital mutilation, letzte Aktualisierung 31.01.2025.  
4  UNICEF, Ending FGM in Yemen:Distancing FGM from religious discourse and terminology,(United Nations Children´s Fund, 2023), 3. 
5  WHO World Health Organization, Fact Sheets: Female genital mutilation, letzte Aktualisierung 31.01.2025. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://frauenrechte.de/unsere-arbeit/weibliche-genitalverstuemmelung/die-hintergrundinformationen/vier-typen-von-fgm-und-ihre-risiken-und-folgen
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/mena/media/20686/file/Ending%20FGM%20in%20Yemen.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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2. FGM in Jemen  

2.1 Quellenlage 

Aktuelle Zahlen zur Verbreitung verschiedener Typen von FGM in Jemen sind wenige und nur mit begrenzter 
Aussagekraft verfügbar. Sämtliche Publikationen verweisen auf die Yemen National Health and Demographic 
Survey 2013 (im Folgenden YNNHDS), die im Auftrag des Ministeriums für öffentliche Gesundheit und 
Bevölkerung aus dem Jahr 2013 erstellt wurde.6 Lediglich für die drei Küstengouvernements Hadramawt, 
Hodeida und al-Mahra existieren weitere Informationen aus Befragungen durch Human Rights Watch aus dem 
Jahr 2014.7 Für diese drei Gouvernements gibt es durch eine Querschnittserhebung aus dem Zeitraum Juli bis 
September 2020 aktuellere Zahlen, wobei der Studienfokus im Vergleich zur YNNHDS stärker auf der 
Altersstruktur der Betroffenen lag.8  

Die beiden Studien jüngeren Datums liefern deshalb keine absoluten Zahlen, welche als Vergleichswerte zur 
YNNHDS Erhebung herangezogen werden könnten.  

2.2 Regionale Prävalenz 

Nachfolgende Karte und Tabelle beruhen auf den Erhebungen der YNNHDS aus 2013.9 

Abb. 1: Verbreitung von FGM in Jemen nach YNHDS 2013. 

 

Quelle: 28 too many, FGM in Yemen: Short Report, September 2020, S.3.  

Die regionale Verbreitung von FGM variiert sehr stark und reicht von Betroffenenraten von unter ein Prozent in 
Gouvernements wie al-Bayda, al-Jawf, Shabwa, Sanaa, al-Mahwit und al-Dahli bis zu starker Ausübung der 
Praxis in Hodeida (62 %), Hadramawt (80 %) und al-Mahra (85 %). Hierbei ist kein signifikanter Unterschied in 
der Häufigkeit zwischen städtischen und ländlichen Gebieten festzustellen.10 Zudem bestätigen auch die 
neueren Studien, dass die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung in Jemen weiterhin, wenn auch regional 
                                                                 
6  Ministry of Public Health and Population (MOPHP) und Central Statistical Organization (CSO)[Yemen] und Pan Arab Program for Family 

Helth (PAPFAM) und ICF International: Yemen National Health and Demographic Survey 2013, (MOPHP, CSO, PAPFAM, 2015). 
7  Human Rights Watch, „Killing My Daughter Haunts Me“ Female Genital Mutilation in Yemen, United States. 
8  Al-Taj, Mansour Abdu/ Al-hadari, Motahar Hassan, Prevalence and drivers of female genital mutilation/cutting in three coastal 

governorates in Yemen, BMC Public Health Ausgabe, 23 (2023), https://doi.org/10.1186/s12889-023-16299-y. 
9  Ministry of Public Health and Population (MOPHP) und Central Statistical Organization (CSO)[Yemen] und Pan Arab Program for Family 

Helth (PAPFAM) und ICF International: Yemen National Health and Demographic Survey 2013, (MOPHP, CSO, PAPFAM, 2015),163-173. 
10  Ministry of Public Health and Population (MOPHP) und Central Statistical Organization (CSO)[Yemen] und Pan Arab Program for Family 

Helth (PAPFAM) und ICF International: Yemen National Health and Demographic Survey 2013, (MOPHP, CSO, PAPFAM, 2015),163-173. 

https://www.fgmcri.org/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Yemen/yemen_short_report_v1_(september_2020).pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.hrw.org/reports/yemen0215_ForUPload.pdf
file:///C:%5CUsers%5CZ472%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C12762TTY%5CAl-Taj,%20Mansour%20Abdu%5C%20Al-hadari,%20Motahar%20Hassan,%20Prevalence%20and%20drivers%20of%20female%20genital%20mutilation%5Ccutting%20in%20three%20coastal%20governorates%20in%20Yemen,%20BMC%20Public%20Health%20Ausgabe,%2023%20(2023).
file:///C:%5CUsers%5CZ472%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C12762TTY%5CAl-Taj,%20Mansour%20Abdu%5C%20Al-hadari,%20Motahar%20Hassan,%20Prevalence%20and%20drivers%20of%20female%20genital%20mutilation%5Ccutting%20in%20three%20coastal%20governorates%20in%20Yemen,%20BMC%20Public%20Health%20Ausgabe,%2023%20(2023).
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
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unterschiedlich stark, verbreitet ist. 11 War die Praxis in der Vergangenheit vor allem in den Küstenregionen 
durchgeführt worden, zeigen neuere Erkenntnisse, dass FGM durch innerjemenitische Migrationsbewegungen 
u.a. in die Hauptstadt Sanaa, auch an anderen Orten häufiger auftritt.12  

Gouvernement Anteil an beschnittenen Frauen (15-49 Jahre) 

Al-Mahrah 85 % 

Hadramawt 80 % 

Hodeida 62 % 

Raymah 22 % 

Aden 15 % 

Dhamar 14 % 

Taizz 13 % 

Hajjah 8 % 

Marib 7 % 

Ibb 6 % 

Abyan 5 % 

Amanat al-Asimah (Sanaa Stadt) 5 % 

Lahij 5 % 

Saadah 3 % 

Amran 1 % 

Sanaa 1 % 

Shabwa 1 % 

Al-Dhali 1 % 

Al-Jawf 0 % 

Al-Mahwit 0 % 

Al-Bayda 0 % 

                                                                 
11 Al-Taj, Mansour Abdu/ Al-hadari, Motahar Hassan, Prevalence and drivers of female genital mutilation/cutting in three coastal 

governorates in Yemen, BMC Public Health Ausgabe, 23 (2023), https://doi.org/10.1186/s12889-023-16299-y. 
12 HRW, „Killing My Daughter Haunts Me“ Female Genital Mutilation in Yemen,(Human Rights Watch, 2014), S.17. 

https://www.hrw.org/reports/yemen0215_ForUPload.pdf
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2.3 Alters- und personenbezogene Prävalenz 

In Jemen haben nach YNNHDS 19 % aller Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren eine Form von FGM erlebt. 
Durchgeführt wurden diese in über 80 % der Fälle binnen der ersten Woche nach der Geburt, bei weiteren 10,5 
% innerhalb des ersten Lebensjahres.13 Weniger als ein Prozent gaben an, die Praxis sei durchgeführt worden 
als sie älter als ein Jahr waren.14 FGM Eingriffe werden in den häufigsten Fällen im häuslichen Umfeld von 
traditionellen Praktikern oder Hebammen durchgeführt, lediglich zu zehn Prozent von medizinischem 
Fachpersonal.15 

Bezüglich des Bildungsstandes lässt sich konstatieren, dass kumuliert über 40 % der von FGM betroffenen 
Frauen keine oder nur eine minimale Bildung erfahren haben sollen. Zu 20 % sind auch Frauen mit 
weiterführenden und höchsten Bildungsabschlüssen betroffen. Zudem besteht eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass an weiblichen Neugeborenen in Haushalten mit keinem oder niedrigem 
Bildungsabschluss der Eltern ebenfalls FGM durchgeführt wird. In Bezug auf Wohlstand ist eine gleichmäßige 
Verteilung FGM-betroffener Frauen auf das gesamte Spektrum von arm bis reich zu erkennen.16  

Zur Mortalitätsrate im Zusammenhang mit der Durchführung von FGM liegen keine statistischen Erhebungen 
seitens staatlicher Stellen vor. 

3. Nationale Rechtslage 

In Jemen existiert kein Gesetz, welches die Praxis von FGM verbietet. Seit 2001 gilt durch ein Dekret des 
Ministeriums für öffentliche Gesundheit lediglich ein Verbot der Durchführung von FGM in öffentlichen und 
privaten Gesundheitseinrichtungen. Strafen oder Konsequenzen bei Nichtbeachtung wurden nicht festgelegt. 
Eine Einhaltung durch regelmäßige Kontrollen findet Human Rights Watch zufolge nicht statt.17 Ein 
Gesetzesentwurf aus 2014 mit dem Titel Frauenschutzgesetz, welcher unter anderem vorsah, die Durchführung 
von FGM zu bestrafen18, ist bis heute nicht umgesetzt worden.19  Die aktuelle, instabile politische Lage 
verhindert nach Angaben der jemenitischen Regierung vielfach die Implementierung internationaler 
Menschenrechtsstandards in nationale Gesetze.20 

4. Gesellschaftliche Auswirkungen für FGM-Betroffene 

Neben den genannten physischen, psychischen und sexuellen Kurz- und Langzeitfolgen kann FGM auch 
gesellschaftliche Folgen für Betroffene mit sich bringen. Frauen mit FGM Typ II oder TYP III laufen häufig 
Gefahr, dass ihre Ehen annulliert werden. Wenn Geschlechtsverkehr für die betroffene Frau in Folge von 
Verwachsungen oder extremen Schmerzen nicht möglich ist, drängen Ehemänner in der Folge häufig auf eine 
Scheidung. Durch gesellschaftliche Ächtung nach der Scheidung und der anschließenden Mittellosigkeit der 
Frauen sind sie weiteren Diskriminierungsformen ausgesetzt.21  

                                                                 
13 UNICEF, Ending FGM in Yemen:Distancing FGM from religious discourse and terminology,(United Nations Children´s Fund, 2023), 3. 
14 Ministry of Public Health and Population (MOPHP) und Central Statistical Organization (CSO)[Yemen] und Pan Arab Program for Family 

Health (PAPFAM) und ICF International: Yemen National Health and Demographic Survey 2013, (MOPHP, CSO, PAPFAM, 2015),S.166. 
15 Ebd.,S.169. 
16 Ebd.,S.165. 
17 HRW, „Killing My Daughter Haunts Me“ Female Genital Mutilation in Yemen,(Human Rights Watch,2014), S.61-62. 
18 HRW, Yemen:End Child Marriage,(Human Rights Watch), letzte Aktualisierung 27.04.2014. 
19 UNICEF, Ending FGM in Yemen:Distancing FGM from religious discourse and terminology,(United Nations Children´s Fund, 2023), 3. 
20 HRC, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Yemen, A/HRC/57/9, (Human Rights Council 2024), 2. 
21 HRW, „Killing My Daughter Haunts Me“ Female Genital Mutilation in Yemen, (Human Rights Watch, 2014), S.41-46. 

https://www.unicef.org/mena/media/20686/file/Ending%20FGM%20in%20Yemen.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.hrw.org/reports/yemen0215_ForUPload.pdf
https://www.hrw.org/news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage#:%7E:text=The%20draft%20law%20in%20article,YER%20200%2C000%20(US$930).
https://www.unicef.org/mena/media/20686/file/Ending%20FGM%20in%20Yemen.pdf
https://docs.un.org/en/A/HRC/57/9
https://www.hrw.org/reports/yemen0215_ForUPload.pdf
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5. Schutzmöglichkeiten 

Da FGM vor allem innerhalb des ersten Lebensjahres durchgeführt wird22, haben Betroffene keine Möglichkeit, 
sich der Praxis eigenständig zu entziehen. Nationale Gesetzgebung sowie staatliche Institutionen bieten wie 
dargestellt ebenfalls keinen Schutz. 

Ein breiter gesellschaftlicher Diskurs über FGM und deren Auswirkungen auf Betroffene innerhalb Jemens 
existiert nicht, die Thematik gilt weithin als Tabuthema. Zivilgesellschaftliche Organisationen zur Unterstützung 
von Frauen und Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt sind daher die einzige Möglichkeit, Schutz zu 
finden. Ein niederschwelliger, zivilgesellschaftlicher Schutzraum für Betroffene von FGM besteht somit häufig 
nicht oder ist nur sehr lokal begrenzt vorhanden. Die instabile politische Lage sowie die Kürzungen 
internationaler Fördermittel im Bereich der Humanitären Hilfe schränken die Arbeit der wenigen existierenden 
Einrichtungen, wie beispielsweise das von der Yemen Women´s Union betriebene Zentrum in Aden, stark ein.23 

                                                                 
22 UNICEF, Ending FGM in Yemen:Distancing FGM from religious discourse and terminology,(United Nations Children´s Fund, 2023), 3. 
23 HRW, Yemen: UAE-Backed Group Seizes Women’s Shelter, (Human Rights Watch), letzte Aktualisierung 18.07.2024; AI, Yemen: STC de 

facto authorities must ensure safety of women’s shelter following takeover of Yemeni Women Union centre, (Amnesty International), 
letzte Aktualisierung 06.06.2024. 

https://www.unicef.org/mena/media/20686/file/Ending%20FGM%20in%20Yemen.pdf
https://www.hrw.org/news/2024/07/18/yemen-uae-backed-group-seizes-womens-shelter
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/06/yemen-stc-de-facto-authorities-must-ensure-safety-of-womens-shelter-following-takeover-of-yemeni-women-union-centre/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/06/yemen-stc-de-facto-authorities-must-ensure-safety-of-womens-shelter-following-takeover-of-yemeni-women-union-centre/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/06/yemen-stc-de-facto-authorities-must-ensure-safety-of-womens-shelter-following-takeover-of-yemeni-women-union-centre/


 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Referat für Länderanalysen 
90461 Nürnberg 

ISSN  

2943-7938 

Stand 

07/2025 

Bestellmöglichkeit 

Referat Informationsvermittlung/Länder- und Rechtsdokumentation,  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 
E-Mail: informationsvermittlungsstelle@bamf.bund.de 
https://milo.bamf.de 

Die Publikation wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien 
noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung 
verwendet werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum 
Europäischen Parlament. 

www.bamf.de 

mailto:informationsvermittlungsstelle@bamf.bund.de
https://milo.bamf.de/
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html

	1. Definition und Besonderheit in Jemen
	2. FGM in Jemen
	2.1 Quellenlage
	2.2 Regionale Prävalenz
	2.3 Alters- und personenbezogene Prävalenz

	3. Nationale Rechtslage
	4. Gesellschaftliche Auswirkungen für FGM-Betroffene
	5. Schutzmöglichkeiten



